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Eine Vielzahl von Personen im Anstellungsverhältnis war im Zuge der Schließungen von Betrieben 
aufgrund der COVID-19 Pandemie von Kurzarbeit betroffen. Dies wurde teilweise auch im Corona-
Steuerhilfegesetz berücksichtigt. 

Situation und Herausforderungen 

Stellt ein Unternehmen seinen Betrieb auf Kurzarbeit um, erhalten Arbeitnehmer*innen weiterhin ca. 
60 % ihres durch die Kurzarbeit ausfallenden Nettogehalts. Diese Zahlungen und etwaige freiwillige 
Aufstockungen des Arbeitgebers sind nach § 3 Nr. 2 lit. a) EStG von der Steuer befreit. Nur der 
reduzierte, sonstige steuerpflichtige Arbeitslohn unterliegt noch dem Lohnsteuerabzug. Allerdings 
unterliegt das steuerbefreite Kurzarbeitergeld dem sog. Progressionsvorbehalt (§ 32b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 lit. a) EStG) und der Steuerpflichtige wird zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet (§ 46 
Abs. 2 Nr. 1 EStG). Infolgedessen kommt es bei vielen Angestellten zu Steuernachzahlungen. 

Funktionsweise des Progressionsvorbehalts 

Die illustrierte Funktionsweise des Progressionsvorbehalts verdeut-
licht, dass durch die Anwendung des § 32b EStG die durchschnittliche 
Steuerbelastung der sonstigen, steuerpflichtigen Einkünfte des Arbeit-
nehmers ansteigt. Weil das Kurzarbeitergeld bei der Ermittlung der 
Steuerbemessungsgrundlage (zvE) außer Ansatz bleibt, führt dies auf-
grund des progressiven Einkommensteuertarifs nach § 32a EStG 
auch zur Anwendung eines niedrigeren Einkommensteuersatzes auf 
die steuerpflichtigen Einkünfte. Allerdings wäre eine niedrigere 
Steuerbelastung der steuerpflichtigen Einkünfte nicht folgerichtig, da 
bei Zahlung von Kurzarbeitergeld die persönliche Leistungsfähigkeit 
des Steuerpflichtigen nicht eingeschränkt wird. Um eine doppelte Be-
vorteilung zu vermeiden, wird durch § 32b EStG das steuerfreie Kurz-
arbeitergeld in die Ermittlung des auf die steuerpflichtigen Einkünfte 
anzuwenden Durchschnittssteuersatzes einbezogen.   

Ergebnis 

Arbeitnehmer*innen, die im Kalenderjahr 2020 steuerfreies Kurzarbeitergeld bezogen haben, sind 
grds. zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet und sollten mit einer Steuernachzahlung rech-
nen. Im Ergebnis findet durch die Anwendung des Progressionsvorbehalts nach § 32b EStG eine 
sachgerechte Besteuerung der sonstigen, steuerpflichtigen Einkünfte statt. 
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Abbildung 1: Effektive Steuerbelastung bei bloßem 
Wegfall der Einkünfte 

Abbildung 2: Effektive Steuerbelastung bei Steuerfrei-
stellung mit Progressionsvorbehalt 

Effektive Steuerbelastung bei einem zvE von 40.000 € 
ohne Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts: 

Effektive Steuerbelastung bei einem zvE von 40.000 € 
unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts: 
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Effekt. Steuerbelastung auf ein ,:JLE. von 40.000 € = 
21.13 % (8.452,67 €) 

§ 32a Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 4 EStG 

1. Ermitt lung der filfeJsl, Steuerbelastung auf ein i:YE, 
von 60.000 € = 27,06 % (16.236,00 €) 

2. Anwendung des filfeJsl, Steuersatzes auf ein zvl;, 
von 40.000 € (40.000 € • 27,06 %) = 10.824,00 € 

§ 32b Abs. 2 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 32a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 , S. 5 EStG 




